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§ 1 

Zweck der Masterprüfung 

1Der Masterstudiengang Experimental Geosciences verfolgt durch eine forschungsbezogene 

Ausbildung das Ziel, Absolventinnen und Absolventen so auszubilden, dass sie sich weitgehend 

selbstständig in wissenschaftliche Fragestellungen einarbeiten sowie zur Bearbeitung geeignete 

Methoden identifizieren können. 2Durch die Masterprüfung als Abschluss des Masterstudiengan-

ges Experimental Geosciences wird festgestellt, ob die Kandidatin oder der Kandidat Fachkennt-

nisse in den experimentellen Geowissenschaften sowie einem Nebenfach erworben hat, und 

fachliche und interdisziplinären Zusammenhänge so weit überblickt, dass sie oder er zur weiter-

gehend selbstständigen wissenschaftlichen Arbeit befähigt ist. 3Auf Grund der bestandenen Prü-

fung verleiht die Universität durch die Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissenschaften den 

akademischen Grad eines Master of Science (abgekürzt: M.Sc.). 4Der Studiengang wird in engli-

scher Sprache durchgeführt. 

§ 2 

Zugang zum Studium, Qualifikation 

(1) Voraussetzungen für den Zugang zum Masterstudiengang sind: 

1. ein Hochschulabschluss mit mindestens der Prüfungsnote „gut“ (2,5) in einem Bachelor-

studiengang der Naturwissenschaften an der Universität Bayreuth oder einem damit ver-

gleichbaren Studienabschluss an einer in- oder ausländischen Hochschule. 

2. der Nachweis von Studienleistungen bzw. damit gleichwertiger Leistungen wie folgt: 

- Physik oder Geophysik im Umfang von mindestens 8 LP. 

- Chemie oder Geochemie im Umfang von mindestens 8 LP. 

Bewerberinnen und Bewerber, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, werden unter 
der Bedingung immatrikuliert, dass sie den Nachweis der erforderlichen Leistungen in-
nerhalb der ersten beiden Fachsemesters nachreichen; dabei sind die geforderten Leis-
tungspunkte in den in Abs. 2 Satz 1 genannten Umfang von maximal 12 Leistungspunk-
ten einzubeziehen. 

3. der Nachweis über das bestandene Eignungsverfahren gemäß Anhang 2. 

4. fundierte Kenntnisse des Englischen. Bewerberinnen und Bewerber, die weder ihre 

Hochschulzugangsberechtigung noch ihren den Zugang zum Studium eröffnenden Erst-

abschluss in englischer Sprache erworben haben, können ihre Kenntnisse der engli-

schen Sprache über eine Abschlussarbeit in einem englischsprachigen Studiengang an 

einer Hochschule oder durch die Niveaustufe B2 gemäß dem Gemeinsamen Europäi-
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schen Referenzrahmen nachweisen. Bewerberinnen und Bewerber, die diese Voraus-

setzungen nicht erfüllen, werden unter der Bedingung immatrikuliert, dass sie den Nach-

weis der erforderlichen Sprachkenntnisse spätestens bis zum Ende des zweiten Semes-

ters nachreichen. Abweichend von § 6 Abs. 1 Nr. 15 der Immatrikulationssatzung werden 

Grundkenntnisse der deutschen Sprache empfohlen. 

(2) 1In Fällen, in denen die erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen in Teilbereichen nach 

Inhalt und Umfang nicht gleichwertig zu den in einem Bachelorstudiengang der Naturwis-

senschaften an der Universität Bayreuth geforderten Leistungen sind, können Bewerberin-

nen und Bewerber mit der Auflage zugelassen werden, zusätzlich zu den im Masterstudi-

engang zu erbringenden Leistungen auch noch Studien- und Prüfungsleistungen in diesen 

Teilbereichen im Umfang von maximal 12 Leistungspunkten aus einem Bachelorstudien-

gang der Naturwissenschaften innerhalb eines Jahres ergänzend zu absolvieren; andern-

falls gelten die Voraussetzungen für den Zugang zum Studium als nicht erfüllt. 2Dabei finden 

die Regelungen der jeweiligen Prüfungs- und Studienordnung des Bachelorstudiengangs 

der Naturwissenschaften an der Universität Bayreuth in der aktuell gültigen Fassung An-

wendung. 

(3) Die Entscheidungen in den Fällen des Abs. 2 trifft der gemäß § 4 eingerichtete Prüfungs-

ausschuss. 

(4) 1Wenn das Bachelorzeugnis oder ein als gleichwertig anerkanntes Abschlusszeugnis noch 

nicht vorliegt, muss eine Bestätigung mit Einzelnoten über alle bis zum Anmeldungstermin 

erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. 2Diese Leistungen müssen 

einen Gesamtumfang von mindestens 150 Leistungspunkten umfassen und die Leistungen 

müssen nach der Gesamtnotenberechnung mindestens der Durchschnittsnote „gut“ (2,5) 

entsprechen. 3Bewerberinnen und Bewerber, die die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, 

werden unter der Bedingung immatrikuliert, dass sie das einschlägige Abschlusszeugnis 

mit mindestens der Note „gut“ bis zum Ende des ersten Semesters nachreichen. 

§ 3 

Gliederung von Studium und Masterprüfung, 

Regelstudienzeit 

(1) 1Das Studium des Masterstudiengangs Experimental Geosciences ist modular gegliedert in 

die Bereiche Experimental Methods, Research Techniques, Wahlpflichtmodule und Mas-

terarbeit. 2Alle Module gehen in die Berechnung der Gesamtnote des Masterzeugnisses 

ein. 3Alle Module sind in der Übersicht im Anhang 1 angegeben. 

(2) 1Der Masterstudiengang Experimental Geosciences ist ein Vollzeitstudiengang. 2Die Stu-

dienzeit beträgt vier Semester inklusive der Masterarbeit (Regelstudienzeit). 
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(3) Die Zahl der zu erwerbenden Leistungspunkte beträgt 120 gemäß dem European Credit 

Transfer System (ECTS). 

(4) Das Studium kann zum Wintersemester und zum Sommersemester aufgenommen werden. 

§ 4 

Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die erforderlichen Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Zugang zum Master-

studium sowie für die organisatorische Durchführung der Masterprüfung wird ein Prüfungs-

ausschuss gebildet. 2Der Prüfungsausschuss führt nach Maßgabe dieser Satzung das Prü-

fungsverfahren durch und trifft mit Ausnahme der eigentlichen Prüfungen und deren Bewer-

tung alle anfallenden Entscheidungen. 3Er besteht aus mindestens drei Professorinnen und 

Professoren aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren (Art. 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Bayerisches Hochschulpersonalgesetz) der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissen-

schaften und einer wissenschaftlichen Mitarbeiterin oder einem wissenschaftlichen Mitar-

beiter und hat in der Regel nicht mehr als sieben Mitglieder. 4Die Mitglieder des Prüfungs-

ausschusses und deren Ersatzvertreterinnen und Ersatzvertreter werden für die Dauer von 

fünf Jahren auf Vorschlag der Fachgruppe Geowissenschaften vom Fakultätsrat für Biolo-

gie, Chemie und Geowissenschaften gewählt. 5Eine Wiederwahl ist möglich. 6Der Prüfungs-

ausschuss wählt aus dem Kreis der Professorinnen und Professoren eine Vorsitzende oder 

einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende oder einen stellvertretenden Vor-

sitzenden. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn nach schriftlicher Ladung aller Mitglieder 

unter Einhaltung einer mindestens dreitägigen Ladungsfrist die Mehrheit der Mitglieder an-

wesend und stimmberechtigt ist. 2Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen 

in Sitzungen. 3Stimmenthaltungen, geheime Abstimmung und Stimmrechtsübertragung 

sind nicht zulässig. 4Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den 

Ausschlag. 

(3) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses achtet darauf, dass die Bestimmun-

gen dieser Satzung eingehalten werden. 2Sie oder er lädt zu den Sitzungen des Prüfungs-

ausschusses ein und führt den Vorsitz bei allen Beratungen und Beschlussfassungen des 

Prüfungsausschusses. 3Sie oder er ist befugt, anstelle des Prüfungsausschusses unauf-

schiebbare Entscheidungen allein zu treffen. 4Hiervon hat sie oder er den übrigen Mitglie-

dern des Prüfungsausschusses unverzüglich, spätestens bei der nächsten Sitzung Kennt-

nis zu geben. 5Darüber hinaus kann, soweit diese Satzung nichts anderes bestimmt, der 

Prüfungsausschuss der oder dem Vorsitzenden die Erledigung einzelner dem Prüfungs-

ausschuss obliegender Aufgaben widerruflich übertragen. 6Die oder der Vorsitzende kann 

Aufgaben an die Mitglieder des Prüfungsausschusses delegieren. 
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(4) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig dem Fakultätsrat der Fakultät für Biologie, 

Chemie und Geowissenschaften über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten 

und gibt Anregungen zur Reform der Prüfungs- und Studienordnung. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss erlässt die nach dieser Satzung erforderlichen Bescheide schrift-

lich mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 2Widerspruchsbescheide werden von 

der Präsidentin oder dem Präsidenten nach Anhörung des Prüfungsausschusses erlassen. 

§ 5 

Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisi tzer 

(1)  1Prüferinnen und Prüfer können alle nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach 

der Hochschulprüferverordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Ab-

nahme von Hochschulprüfungen Befugte werden. 2Als Beisitzerin oder Beisitzer kann jedes 

Mitglied der Universität Bayreuth herangezogen werden, das einen entsprechenden oder 

vergleichbaren wissenschaftlichen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universität Bayreuth aus, so 

kann der Prüfungsausschuss auf dessen Antrag hin beschließen, dass es noch eine ange-

messene Zeit als Prüferin oder Prüfer tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung 

bis zu drei Jahren erhalten bleiben. 

(3) 1Sofern von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nichts anderes bestimmt 

wird, ist die zuständige Dozentin oder der zuständige Dozent zugleich die Prüferin oder der 

Prüfer. 2Gehört die Dozentin oder der Dozent nicht zum Kreis der Prüfungsberechtigten 

gemäß Abs. 1, so benennt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu Beginn 

des jeweiligen Semesters eine Prüferin oder einen Prüfer. 

§ 6 

Ausschluss wegen persönlicher Beteiligung, Verschwi egenheitspflicht 

(1) Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von einer 

Prüfungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 2 BayH-

SchG. 

(2) Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferinnen und Prüfer, der Prü-

fungsbeisitzerinnen und Prüfungsbeisitzer und sonstiger mit Prüfungsangelegenheiten be-

fasster Personen zur Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 18 Abs. 3 BayHSchG. 
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§ 7 

Zulassung zu den Prüfungen 

Mit der Einschreibung in den Masterstudiengang Experimental Geosciences gilt die oder der Stu-

dierende als zu den Prüfungen zugelassen. 

§ 8 

Anrechnung von Kompetenzen 

(1) Die Anrechnung von Kompetenzen (Lernergebnisse) bestimmt sich nach Art. 63 Abs. 1 und 

2 BayHSchG. 

(2) 1Werden Kompetenzen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleich-

bar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Stimmt 

das Notensystem der anzurechnenden Kompetenzen nicht mit dem Notensystem des § 16 

überein, werden die Noten der anderen Hochschule nach der modifizierten Bayerischen 

Formel 
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 in eine Note umgerechnet. 3Hierbei ist � die gesuchte Note, ��	
 die beste erzielbare Leis-

tung, ��� die unterste Bestehensleistung und �� die erzielte Leistung. 4Dabei wird bei den 

berechneten Noten nur eine Stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen 

werden ohne Rundung gestrichen. 5Eine Anpassung an die in § 16 genannten Notenstufen 

erfolgt nicht. 6Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ auf-

genommen; eine Einbeziehung in die Prüfungsgesamtnote findet in diesem Fall nicht statt. 
7Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anrechnung entscheidet der Prüfungs-

ausschuss im Einvernehmen mit der zuständigen Fachvertreterin oder dem zuständigen 

Fachvertreter. 8Wird die Anrechnung versagt, kann die betroffene Person innerhalb einer 

Frist von vier Wochen nach Zustellung der Versagung eine Überprüfung der Entscheidung 

durch die Hochschulleitung beantragen. 9Die Hochschulleitung gibt dem Prüfungsaus-

schuss eine Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 

(3) Anträge zur Anrechnung von Kompetenzen sind möglichst unverzüglich nach der Immatri-

kulation, jedoch spätestens bis zum Beginn der erstmaligen Anmeldung für das jeweilige 

Modul beim Prüfungsausschuss einzureichen. 
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§ 9 

Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine 

und der Prüferinnen und Prüfer 

(1) 1Die Modulprüfungen finden zeitnah zum Abschluss des Moduls statt. 2Art, Termin, Ort und 

Dauer der Prüfung werden von der Prüferin oder dem Prüfer zu Beginn der Lehrveranstal-

tung, spätestens aber vier Wochen vor dem Prüfungstermin, hochschulöffentlich bekannt 

gegeben. 3Ein weiterer Prüfungstermin kann zu Beginn des jeweils darauffolgenden Se-

mesters festgelegt werden. 

(2) 1Die Prüfungstermine, die jeweilige Prüfungsform – soweit nicht im Anhang 1 vorgegeben 

– und die Dauer einer Prüfung werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen 

Prüfer festgelegt und in der Regel zu Beginn des Semesters hochschulöffentlich bekannt 

gegeben. 2Ein kurzfristiger Wechsel der Prüferin oder des Prüfers ist nur aus zwingenden 

Gründen zulässig. 

(3) Eine Anmeldung zu den einzelnen Prüfungen ist jeweils innerhalb der bekannt gegebenen 

Frist nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Verfahren vorzunehmen. 

§ 10 

Prüfungsbestandteile 

(1) Die Masterprüfung setzt sich zusammen aus den im Anhang 1 aufgeführten Modulprüfun-

gen mit der Masterarbeit. 

(2) Die Prüfungen dienen dem Nachweis, dass der Prüfling die jeweiligen Kompetenzziele er-

reicht hat. 

§ 11 

Prüfungsformen  

(1) 1Die Prüfungen werden in Form von schriftlichen Prüfungen, mündlichen Prüfungen, Refe-

raten und Forschungsberichten abgelegt. 2Die möglichen Prüfungsformen in den Modulen 

werden im Anhang 1 angegeben. 3Alle Prüfungen werden in englischer Sprache abgehal-

ten. 

(2) 1Die Bewertungen der Prüfungen werden nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten 

Verfahren bekannt gegeben. 2Eine Zustellung von Einzelbescheiden erfolgt nicht. 3Die Stu-

dierenden sind verpflichtet, sich selbstständig über die Wiederholungsregelungen dieser 

Satzung zu informieren; es obliegt ihnen, sich selbstständig rechtzeitig über die Prüfungs-

ergebnisse zu informieren. 
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(3) Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen und Prüfern beurteilt, ergibt sich die 

Note aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste Dezimal-

stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-

strichen. 

(4) 1Erscheint eine Kandidatin oder ein Kandidat verspätet zur Prüfung, so kann sie oder er die 

versäumte Zeit nicht nachholen. 2Das Verlassen des Prüfungsraums ist nur mit Erlaubnis 

der oder des Aufsichtsführenden zulässig. 3Uhrzeit und Dauer der Abwesenheit sind auf 

der Prüfungsarbeit zu vermerken. 

(5) 1Schriftliche Prüfungen werden wenigstens einstündig und höchstens zweistündig durch-

geführt, dabei soll die Prüfungsdauer der Anforderung der zugehörigen Lehrveranstaltung 

angemessen sein. 2Die zulässigen Hilfsmittel bestimmt die jeweilige Prüferin oder der je-

weilige Prüfer. 3Über die Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. 4Die oder der Aufsichtsfüh-

rende hat die Richtigkeit durch Unterschrift zu bestätigen. 5In das Protokoll sind alle Vor-

kommnisse einzutragen, welche für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang 

sein können. 6Die schriftlichen Prüfungen werden in der Regel von der jeweiligen Prüferin 

oder dem jeweiligen Prüfer bewertet. 7Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen ge-

mäß § 16 werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 8Die 

Beurteilung soll spätestens vier Wochen nach Anfertigung der jeweiligen schriftlichen Prü-

fung vorliegen. 9Wird die schriftliche Prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist sie von 

einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu beurteilen. 10Nach Entscheidung des 

Prüfungsausschusses kann eine weitere Prüferin oder ein weiterer Prüfer herangezogen 

werden. 11Das korrigierte Exemplar der schriftlichen Prüfungsleistung verbleibt bei der Prü-

fungsakte. 

(6) 1Im Falle einer mündlichen Prüfung beträgt die Prüfungsdauer für eine Prüfung je nach 

Anforderung der zugehörigen Lehrveranstaltung zwischen 30 und 45 Minuten. 2Die münd-

liche Prüfung wird von zwei Prüferinnen und Prüfern oder von einer Prüferin oder einem 

Prüfer unter Heranziehung einer Beisitzerin oder eines Beisitzers in englischer Sprache 

durchgeführt. 3Eine Prüferin oder ein Prüfer oder die Beisitzerin oder der Beisitzer fertigt 

über die mündliche Prüfung ein Protokoll an, in das aufzunehmen sind: Ort und Zeit sowie 

Zeitdauer der Prüfung, Gegenstände und Ergebnis der Prüfung, die Namen der Prüferinnen 

und Prüfer oder der Prüferin oder des Prüfers und der Beisitzerin oder des Beisitzers, der 

Name der Kandidatin oder des Kandidaten sowie besondere Vorkommnisse. 4Das Protokoll 

ist von den Prüferinnen und Prüfern oder von der Prüferin oder dem Prüfer und der Beisit-

zerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. 5Die Noten für die mündlichen Prüfungen wer-

den von den Prüferinnen und Prüfern bzw. von der Prüferin oder dem Prüfer gemäß § 16 

festgesetzt. 

(8)  1Referate werden während der zugrundeliegenden Lehrveranstaltung gehalten. 2Bearbei-

tungszeit, Umfang und Dauer der Referate werden bei Ausgabe des Themas von der zu-

ständigen Prüferin oder dem zuständigen Prüfer festgelegt. 3Das Referat (Vortragsleistung) 
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ist im Rahmen der zugehörigen Lehrveranstaltung vorzutragen. 4Über die Vortragsleistung 

ist eine Niederschrift mit Namen der Kandidatin oder des Kandidaten und der Prüferin oder 

des Prüfers, Ort, Zeit und Zeitdauer des Vortrags, Gegenstand des Vortrags, und gegebe-

nenfalls besonderen Vorkommnissen anzufertigen. 6Die Niederschrift ist von der Prüferin 

oder dem Prüfer zu unterschreiben. 7Die Note für die Vortragsleistung wird von der Prüferin 

oder dem Prüfer gemäß § 16 festgesetzt. 8Die Beurteilung einer Vortragsleistung soll inner-

halb von vier Wochen nach Ende der Lehrveranstaltung abgeschlossen sein. 

(9)  1Forschungsberichte sind eine längere schriftliche Ausarbeitung zu selbstdurchgeführter 

Laborarbeit. 2Sie werden im Laufe oder direkten Anschluss des zugehörigen Laborprakti-

kums im Stile einer wissenschaftlichen Publikation verfasst. 3Die Ausgabe der jeweiligen 

Forschungsarbeit erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer über die oder den Vorsitzen-

den des Prüfungsausschusses zu Beginn jedes Semesters. 4Der Umfang eines For-

schungsberichtes sollte 30 Seiten nicht überschreiten. 5Die Bearbeitungsfrist endet mit dem 

Ende des zum Laborpraktikum gehörenden Semesters. 6In begründeten Ausnahmefällen 

kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die oder der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers diese Frist um höchs-

tens drei Wochen verlängern. 7Weist die Kandidatin oder der Kandidat durch ärztliches 

Zeugnis nach, dass sie oder er durch Krankheit an der Bearbeitung des Forschungsberichts 

gehindert ist, ruht die Bearbeitungsfrist. 

(10) 1Die Bewertung von Forschungsberichten erfolgt in der Regel jeweils durch zwei Prüferin-

nen oder Prüfer, die von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestellt 

werden. 2Von einer Bewertung durch eine Zweitprüferin oder einem Zweitprüfer kann ab-

gesehen werden, wenn eine solche Person nicht zur Verfügung steht oder wenn durch 

seine Bestellung der Ablauf der Prüfung in unvertretbarer Weise verzögert wird. 3Wird der 

Forschungsbericht mit „nicht ausreichend“ bewertet, so ist der Forschungsbericht von einer 

zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu beurteilen. 4Die Noten für die einzelnen Prü-

fungsleistungen gemäß § 16 werden von der jeweiligen Prüferin oder Prüfer festgesetzt. 
5Bei unterschiedlicher Beurteilung von zwei oder im Falle des Satzes 7 von mehreren Prü-

ferinnen oder Prüfern ergibt sich die Note aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; 

dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stel-

len werden ohne Rundung gestrichen. 6Die Beurteilung soll spätestens vier Wochen nach 

Anfertigung des jeweiligen Forschungsberichtes vorliegen. 7In besonderen Fällen kann der 

Prüfungsausschuss eine weitere Prüferin oder einen weiteren Prüfer heranziehen, insbe-

sondere dann, wenn die unterschiedlichen Benotungen um mehr als eine Note voneinander 

abweichen. 8Wird der Forschungsbericht aus von der oder dem Studierenden zu vertreten-

den Gründen nicht fristgerecht abgegeben, so wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausrei-

chend“ bewertet. 10Noten für den Forschungsbericht werden spätestens vier Wochen nach 

deren Festsetzung durch die Zustellung eines Einzelbescheides an die Kandidatin oder den 

Kandidaten bekannt gegeben. 
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§ 12 

Masterarbeit 

(1) In der Masterarbeit soll die Kandidatin oder der Kandidat zeigen, dass sie oder er in der 

Lage ist, selbstständig und unter Heranziehung geeigneter Hilfsmittel eine Themenstellung 

des Faches mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten und in angemessener Weise 

schriftlich darzustellen. 

(2) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt möglichst unter Berücksich-

tigung des Wunsches der Kandidatin oder des Kandidaten eine Prüferin oder einen Prüfer 

zur Betreuerin oder zum Betreuer und Erstgutachterin oder Erstgutachter sowie eine wei-

tere Prüferin oder einen weiteren Prüfer zur Zweitgutachterin oder zum Zweitgutachter. 2Die 

Ausgabe des Themas der Masterarbeit erfolgt durch eine Prüferin oder einen Prüfer (§ 5 

Abs. 1) des entsprechenden Faches aus der Fakultät für Biologie, Chemie und Geowissen-

schaften. 3Der Ausgabetag ist aktenkundig zu machen. 4Es wird empfohlen, dass die Bear-

beitung der Masterarbeit im vierten Fachsemester stattfindet. 5Voraussetzung für die Aus-

gabe des Themas der Masterarbeit ist das Absolvieren von Modulen im Umfang von min-

destens 80 Leistungspunkten sowie der erfolgreiche Abschluss der Module 5 und 7 bis 9. 

(3) 1Die Masterarbeit wird in den Studienverlauf integriert und umfasst einen Arbeitsaufwand 

von 780 Stunden. 2Die Zeit von der Themenstellung bis zur Ablieferung der Masterarbeit 

beträgt fünf Monate. 3In Fällen, in denen die Kandidatin oder der Kandidat eine Fristüber-

schreitung nicht zu vertreten hat, kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten die 

oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses nach Anhörung der Betreuerin oder des 

Betreuers die Abgabefrist um höchstens sechs Wochen verlängern. 4Weist die Kandidatin 

oder der Kandidat durch ärztliches Zeugnis nach, dass sie oder er durch Krankheit an der 

Bearbeitung verhindert ist, verlängert sich die Bearbeitungszeit entsprechend der ärztlich 

festgestellten Krankheitszeit. 5Wird die Arbeit nicht fristgerecht abgegeben, so wird sie mit 

„nicht ausreichend“ bewertet. 

(4) 1Die Masterarbeit wird in englischer Sprache vorgelegt. 2Die Arbeit muss neben den inhalt-

lichen Textteilen in jedem Fall eine Zusammenfassung, eine Inhaltsübersicht und ein Quel-

lenverzeichnis enthalten. 3Die Masterarbeit enthält am Ende eine Erklärung der Verfasserin 

oder des Verfassers, dass sie oder er die Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen 

als die von ihr oder ihm angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die Arbeit nicht 

bereits zur Erlangung eines akademischen Grades eingereicht hat. 

(5) 1Die Arbeit ist fristgemäß bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses einzu-

reichen. 2Der Abgabetermin ist aktenkundig zu machen. 

(6) 1Vier Exemplare der Masterarbeit sind in Maschinenschrift, paginiert und fest gebunden 

einzureichen. 2Alle erhobenen Rohdaten, ausgewerteten Daten, Graphiken sowie die Arbeit 

im pdf-Format sind der gedruckten Arbeit in elektronischer Form beizulegen. 
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(7) 1Die Kandidatin oder der Kandidat kann einmal innerhalb der ersten zwei Wochen das 

Thema an den Prüfungsausschuss zurückgeben. 2Für die Zuteilung und Bearbeitung eines 

neuen Themas gelten die Abs. 1 bis 6 entsprechend. 

(8) 1Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses reicht die Arbeit an die beauftragten 

Gutachterinnen oder Gutachter weiter. 2Die Gutachten sollen spätestens vier Wochen nach 

Eingang der Arbeit vorliegen. 3Jede Gutachterin oder jeder Gutachter empfiehlt dem Prü-

fungsausschuss die Annahme oder Ablehnung der Arbeit und setzt zugleich eine der in 

§ 16 aufgeführten Noten fest. 4Der Prüfungsausschuss kann in besonderen Fällen eine wei-

tere Gutachterin oder einen weiteren Gutachter heranziehen, insbesondere dann, wenn die 

unterschiedlichen Benotungen um mehr als eine Note voneinander abweichen. 

(9) 1Bei unterschiedlicher Beurteilung wird die Note der Masterarbeit aus dem arithmetischen 

Mittel der Bewertungen gebildet. 2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 

berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

(10) Bei Bewertung der Masterarbeit mit „nicht ausreichend“ teilt die oder der Vorsitzende des 

Prüfungsausschusses oder ihre oder seine Stellvertreterin oder ihr oder sein Stellvertreter 

der Kandidatin oder dem Kandidaten dies mit. 

(11) Ein Exemplar der Masterarbeit verbleibt bei der Prüfungsakte. 

(12) 1Eine mündliche Abschlussprüfung zum Thema der Masterarbeit und den zugrunde liegen-

den Inhalten des Masterstudiums wird als Prüfungsbestandteil des Moduls Masterarbeit 

(s.a. Anhang 1) von einer Prüferin und einem Prüfer oder zwei Prüferinnen oder zwei Prü-

fern durchgeführt. 2Die mündliche Abschlussprüfung soll innerhalb von vier Wochen nach 

Abgabe der Masterarbeit durchgeführt werden. 3Der Termin wird durch die Vorsitzende o-

der den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt, möglichst unter Berücksichti-

gung des Wunsches der Kandidatin oder des Kandidaten. 4Wird die mündliche Abschluss-

prüfung mit „nicht ausreichend“ bewertet, so gilt das Modul Masterarbeit als nicht bestan-

den. 

(13) 1Mit Einverständnis der Kandidatin oder des Kandidaten können Studierende des Studien-

ganges als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen werden. 2Die Bewertung ist der Kandi-

datin oder dem Kandidaten nach der Prüfung bekannt zu machen. 3Die Beratung und Be-

kanntgabe des Prüfungsergebnisses erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 

(14) 1Die Modulnote im Modul Masterarbeit wird aus einem gewichteten Mittel der Note der Mas-

terarbeit (Gewicht 2/3) und der der Note der Abschlussprüfung (Gewicht 1/3) berechnet. 
2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 

Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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§ 13 

Leistungspunktsystem 

(1) 1Für jede im Studiengang immatrikulierte Studierende oder jeden im Studiengang immatri-

kulierten Studierenden wird ein Konto „Leistungspunkte“ für die erbrachten Leistungen beim 

Prüfungsamt eingerichtet. 2Die jeweiligen Leistungspunkte sind identisch mit den Leistungs-

punkten nach dem European Credit Transfer System (siehe Anhang 1). 3Ein Leistungs-

punkt entspricht einem Arbeitsaufwand von 30 Stunden. 

(2) Die Leistungspunkte der Module ergeben sich aus Anhang 1. 

§ 14 

Berücksichtigung besonderer Lebenssituationen 

(1) 1Auf Antrag ist bei Fristen und Terminen die Inanspruchnahme der Schutzfristen der §§ 3, 

4, 6 und 8 des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz – 

MuSchG) vom 20. Juni 2002 (BGBl l S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung, der Fristen 

des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – 

BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl I S. 2748) in der jeweils geltenden Fassung sowie 

der Zeiten für die Pflege einer oder eines nahen Angehörigen im Sinn von § 7 Abs. 3 des 

Gesetzes über die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl I 

S. 874, 896) in der jeweils geltenden Fassung, die oder der pflegebedürftig ist im Sinn der 

§§ 14, 15 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) vom 26. Mai 1994 (BGBl I S. 1014, 

1015) in der jeweils geltenden Fassung, zu gewährleisten. 2Die entsprechenden Nachweise 

sind zu führen; Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) 1Auf die Prüfungsfristen werden auf Antrag Studienzeiten nicht angerechnet, in denen das 

Studium aus nicht zu vertretenden Gründen nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. 
2Die entsprechenden Nachweise sind zu führen, im Falle von Krankheit sind ärztliche At-

teste vorzulegen. 3Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

§ 15 

Berücksichtigung der besonderen Belange Behinderter  

1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besondere Lage behinderter Prüfungskandida-

tinnen und Prüfungskandidaten in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungs-

ausschuss legt auf schriftlichen Antrag der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten 

nach der Schwere der nachgewiesenen Prüfungsbehinderung fest, in welcher Form eine behin-

derte Prüfungskandidatin oder ein behinderter Prüfungskandidat ihre oder seine Prüfungsleistung 

erbringt bzw. gewährt eine Arbeitszeitverlängerung oder einen sonstigen Nachteilsausgleich. 
3Der Nachweis der Prüfungsbehinderung ist von der Kandidatin oder dem Kandidaten durch ein 
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ärztliches Zeugnis zu führen, aus dem hervorgeht, dass sie oder er wegen einer länger andau-

ernden oder ständigen Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der 

vorgesehenen Form abzulegen. 4Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 5Wird der 

Antrag später eingereicht, gilt er nur für zukünftige Prüfungen. 

§ 16 

Prüfungsnoten 

(1) Für die Beurteilung der einzelnen Prüfungsleistungen wird folgende Notenskala verwendet; 

die Zwischenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermögli-

chen: 

„sehr gut“ (eine hervorragende Leistung) = 1,0 oder 1,3 

„gut“ (eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt) = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 

„befriedigend“ (eine Leistung, die durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht) = 2,7 oder 3,0 oder 3,3 

„ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen genügt) = 3,7 oder 4,0 

„nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erheb- 
licher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) = 5,0 

(2) 1Besteht eine Modulprüfung aus mehreren Teilprüfungsleistungen, errechnet sich die Note 

der Modulnote als arithmetisches Mittel aus den mit den Leistungspunkten gewichteten No-

ten der einzelnen Teilprüfungsleistungen gemäß Anhang 1. 2Dabei wird nur die erste Dezi-

malstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 

gestrichen. 3Die Modulnote lautet: 

bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5 = sehr gut 

bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut 

bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend 

bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend 

bei einem Durchschnitt von 4,1 bis einschließlich 5,0 = nicht ausreichend. 

§ 17 

Prüfungsgesamtnote 

(1) 1Die Gesamtnote der Prüfung errechnet sich als das arithmetische Mittel aus den Punkten 

1 und 2. 2Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle wei-

teren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
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1. Die Durchschnittsnote der Module 1 bis 10 und 12. Diese Note berechnet sich ihrer-

seits als das mit den Leistungspunkten gewichtete arithmetische Mittel aller Einzel-

noten der Teilprüfungen der Module 1 bis 10 und 12 (siehe Anhang 1). In die Berech-

nung der Prüfungsgesamtnote gehen nur die benoteten Teilprüfungen ein. Werden in 

einem Bereich mehr als die in dieser Prüfungsordnung geforderten Teilprüfungen ab-

gelegt, so gehen in die Berechnung nur die besten Teilprüfungen ein. Dabei wird nur 

die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen wer-

den ohne Rundung gestrichen. 

2. Die Note des Moduls Masterarbeit (Modul 11). 

(2) Als Prüfungsgesamtnote der bestandenen Masterprüfung erhalten die Kandidatinnen und 

Kandidaten bei einem Notendurchschnitt bis 1,2 die Note „ausgezeichnet“, bis 1,5 die Note 

„sehr gut“, bis 2,5 „gut“, bis 3,5 „befriedigend“, bis 4,0 „ausreichend“. 

(3) 1Die Berechnung der Gesamtnote der Masterprüfung wird von der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses vorgenommen. 2Die Berechnung muss aus dem Zeugnis oder 

aus einem dem Zeugnis beigegebenen Protokoll klar erkennbar sein. 

(4) 1Zusätzlich zum Zeugnis wird eine ECTS-Einstufungstabelle entsprechend dem ECTS-Leit-

faden in der Fassung vom 6. Februar 2009 ausgegeben. 2Diese Tabelle gibt für jede Stufe 

der Prüfungsgesamtnote nach Abs. 2 an, welcher Anteil der Absolventinnen und Absolven-

ten des Studiengangs im Vergleichszeitraum sein Studium mit dieser Note abgeschlossen 

hat. 3Als Vergleichsgruppe werden die Abschlüsse des Studiengangs aus den vorangegan-

genen acht Semestern, jedoch mindestens 30 Abschlüsse herangezogen. 4Für die Zuord-

nung zum jeweiligen Semester ist das Datum der letzten Prüfung maßgebend. 5Ist die Min-

destanzahl an Abschlüssen nicht erreicht, wird die Vergleichsgruppe um je ein Semester 

erweitert, bis dies der Fall ist. 6Hat der Studiengang, die für die Vergleichsgruppe vorgese-

hene Anzahl Abschlusssemester noch nicht hervorgebracht, wird eine ECTS-Einstufungs-

tabelle ausgegeben, sobald die Mindestanzahl an Abschlüssen erreicht ist. 7Für Abschlüsse 

vor Erreichen der Mindestanzahl an Abschlüssen wird auf Antrag im Nachgang eine ECTS-

Einstufungstabelle ausgestellt, sobald am Ende eines Semesters die Mindestanzahl an Ab-

schlüssen erreicht ist. 8Hierfür wird auch das Semester in die Vergleichsgruppe einbezo-

gen, in dem der Abschluss erworben wurde. 9Die Größe der jeweiligen Vergleichsgruppe 

und der zu ihrer Bildung herangezogene Zeitraum sind auszuweisen. 

§ 18 

Bestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist nur bestanden, wenn jede Modulleistung und die Masterarbeit mit 

mindestens „ausreichend“ bzw. „bestanden“ bewertet wurden und alle geforderten 120 

Leistungspunkte erreicht und etwaige Auflagen gemäß § 2 Abs. 2 erfüllt sind. 
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(2) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bis Ende des sechsten Semesters die in Abs. 1 

genannten Voraussetzungen aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen nicht erreicht, 

gilt die Masterprüfung als erstmals nicht bestanden. 2Bereits bestandene, fristgerecht ab-

gelegte Modulprüfungen müssen nicht wiederholt werden. 

(3) 1Werden die fehlenden Modulprüfungen aus von der oder dem Studierenden zu vertreten-

den Gründen nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 2 Satz 1 festgelegten Frist be-

standen oder sind die Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Master-

prüfung endgültig nicht bestanden. 2Die Frist wird durch Exmatrikulation und Beurlaubung 

nicht unterbrochen. 3Über das endgültige Nichtbestehen ergeht ein Bescheid nach Maß-

gabe von § 4 Abs. 5 in Verbindung mit Art. 41 des Bayerischen Verwaltungsverfahrensge-

setzes (BayVwVfG) in der jeweils gültigen Fassung. 4Der oder dem Studierenden kann vom 

Prüfungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu stellenden 

Antrags wegen besonderer, von ihr oder ihm nicht zu vertretender Gründe, eine Nachfrist 

gewährt werden. 

§ 19 

Wiederholung einer Prüfung in Teilbereichen 

(1) 1Jede erstmals nicht bestandene Modulprüfung kann einmal wiederholt werden. 2Bei Mo-

dulen mit mehreren Teilprüfungsleistungen werden nur die Teilprüfungsleistungen wieder-

holt, die mit „nicht ausreichend“ bewertet wurden. 

(2) 1Eine zweite Wiederholung ist nur in drei Modulprüfungen zulässig. 2Werden Modulprüfun-

gen auch nach der zweiten Wiederholung nicht bestanden, ist die Masterprüfung endgültig 

nicht bestanden. 3Die zweite Wiederholung kann mündlich erfolgen, auch wenn die beiden 

vorherigen Prüfungen schriftlich erfolgt sind; dies bestimmt die Prüferin oder der Prüfer. 

(3) 1Wird die Masterarbeit nicht bestanden, so ist eine Wiederholung mit neuem Thema mög-

lich. 2Eine zweite Wiederholung der Masterarbeit ist nicht möglich. 

(4) 1Wird bei der Masterarbeit der Prüfungsteil mündliche Abschlussprüfung nicht bestanden, 

so ist eine Wiederholung der mündlichen Abschlussprüfung möglich. 2Eine zweite Wieder-

holung des Prüfungsteils mündliche Abschlussprüfung ist nicht möglich. 3Für den Fall der 

Wiederholung der Masterarbeit mit neuem Thema gemäß Abs. 3 Satz 1 besteht wiederum 

die Möglichkeit der einmaligen Wiederholung des Prüfungsteils mündliche Abschlussprü-

fung. 

(5) Durch studienorganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Wiederholung ei-

ner nicht bestandenen Prüfung bzw. der nicht bestandenen Masterarbeit in der Regel in-

nerhalb einer Frist von sechs Monaten möglich ist. 
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(6) Die freiwillige Wiederholung einer bestandenen Modulleistung oder der Masterarbeit ist 

nicht zulässig. 

§ 20 

Bescheinigung über die nicht bestandene Masterprüfu ng 

Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Masterprüfung endgültig nicht bestanden, wird ihr oder 

ihm auf Antrag innerhalb von zwei Wochen eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, aus der 

sich die in den einzelnen Prüfungsfächern erzielten Noten und die noch fehlenden Prüfungsleis-

tungen ergeben. 

§ 21 

Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Prüfung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten 

auf Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten 

der Prüfung und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) 1Der Antrag ist bis spätestens einen Monat nach Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 
2War die Kandidatin oder der Kandidat ohne Verschulden gehindert die Frist in Satz 1 ein-

zuhalten, gilt Art. 32 Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz. 

§ 22 

Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungser-

gebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder von 

Amts wegen anzuordnen, dass die jeweilige Prüfung wiederholt wird. 

(2) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene Prü-

fungsunfähigkeit müssen unverzüglich, im Regelfall vor Bekanntgabe des Prüfungsergeb-

nisses bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder bei der Prüferin oder 

dem Prüfer geltend gemacht werden. 

(3) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr 

getroffen werden. 
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§ 23 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zu einer Prüfung gemeldet haben, können ohne 

Angabe von Gründen spätestens bis zu einem vom Prüfungsausschuss bekannt gegebe-

nen Termin durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 2Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, 

wenn die Kandidatin oder der Kandidat, aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen zu 

einem Prüfungstermin, zu dem sie oder er sich angemeldet hat, nicht erscheint oder nach 

Ablauf des in Satz 1 genannten Termins zurücktritt. 

(2) 1Die Gründe für das Versäumnis oder – sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft – den Rücktritt 

müssen dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht 

werden. 2Gleiches gilt für eine vor oder während der Prüfung eintretende Prüfungsunfähig-

keit. 3Im Falle der Verhinderung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 4Er-

kennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so ist innerhalb von sechs Monaten gemäß 

§ 9 ein neuer Prüfungstermin anzubieten. 

(3) Bei Versäumnis oder Rücktritt aus nicht zu vertretenden Gründen sind bereits vorliegende 

Prüfungsleistungen anzuerkennen. 

(4) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer einzelnen Prüfung durch 

Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-

fende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Eine Kandidatin oder ein Kan-

didat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erheblich stört, kann von der 

jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von den die Aufsicht führenden Perso-

nen von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt 

die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

(5) 1Forschungsberichte und die Masterarbeit sind das alleinige Arbeitsergebnis einer oder ei-

nes Studierenden. 2Gedanken, Niederschriften und Abbildungen Dritter müssen in For-

schungsberichten und der Masterarbeit unter Angabe der Quellen ausdrücklich kenntlich 

gemacht sein; andernfalls liegt Plagiarismus vor. 3Macht sich eine Kandidatin oder ein Kan-

didat des Plagiarismus schuldig, so wird die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht aus-

reichend“ bewertet. 4Ob in diesem Fall eine Wiederholung möglich ist, entscheidet der Prü-

fungsausschuss. 
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§ 24 

Ungültigkeit der Masterprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht oder sich des Plagiaris-

mus schuldig gemacht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnis-

ses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die betreffenden Noten entspre-

chend berichtigen und die Masterprüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen nicht erfüllt, ohne dass 

die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 

Masterprüfung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vorsätzlich zu 

Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der allgemeinen ver-

waltungsrechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung nach Abs. 1 Gelegenheit 

zur Äußerung zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu 

ersetzen. 

§ 25 

Verleihung des Mastergrades, Zeugnis 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung werden nach Vorliegen aller Modulleistungen inner-

halb von vier Wochen eine Urkunde und ein Zeugnis ausgestellt. 2Die Urkunde enthält die 

Bezeichnung des Studiengangs. 3Sie wird von der Dekanin oder dem Dekan der Fakultät 

für Biologie, Chemie und Geowissenschaften unterzeichnet und mit dem Siegel der Univer-

sität versehen. 4Mit der Aushändigung der Urkunde erhält die Absolventin oder der Absol-

vent das Recht, den akademischen Grad „Master of Science“ zu führen. 5Dieser ist mit der 

Abkürzung M.Sc. hinter den Familiennamen zu setzen. 

(2) 1Das Zeugnis enthält die Bezeichnung des Studiengangs, die Gesamtnote der Masterprü-

fung, alle absolvierten Module mit den Namen der jeweiligen Lehrveranstaltungen, Noten 

und Leistungspunkten sowie Thema und Note der Masterarbeit. 2Das Zeugnis ist von der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unterzeichnen. 3Als Datum ist der 

Tag anzugeben, an dem die letzte Leistung erbracht wurde. 4Eine englischsprachige Über-

setzung der Urkunde und ein Diploma Supplement werden ergänzend ausgestellt; das Dip-

loma Supplement wird von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unter-

zeichnet. 5Zusätzlich zum Zeugnis wird eine ECTS-Einstufungstabelle gemäß § 17 Abs. 4 

ausgegeben. 



Prüfungs- und Studienordnung für den Masterstudiengang 
Experimental Geosciences (M.Sc.) an der Universität Bayreuth Vom 10. Mai 2017 
In der Fassung der Änderungssatzung Vom 5. Oktober 2017 Seite 20 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1a der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

(3) Der Entzug des Grades „Master of Science“ richtet sich nach Art. 69 BayHSchG. 

§ 26 

Studienberatung 

(1) Die allgemeine Studienberatung erfolgt durch die Zentrale Studienberatung der Universität 

Bayreuth. 

(2) Bei Fragen, die den Masterstudiengang Experimental Geosciences betreffen, d. h. die Ge-

staltung des Studiums, Studienorganisation, Auswahl der Lehrveranstaltungen und Prü-

fungsfragen, berät die zuständige Studiengangsmoderatorin oder der zuständige Studien-

gangsmoderator des Masterstudiengangs Experimental Geosciences. 

(3) 1Im Laufe des Semesters führt die Studiengangsmoderatorin oder der Studiengangsmode-

rator eine Studienberatung für alle Studierenden des Masterstudiengangs durch. 2Die Stu-

dienfachberatung sollte insbesondere in Anspruch genommen werden 

1. von Studienanfängerinnen und Studienanfängern, 

2. nach nicht bestandenen Prüfungen, 

3. falls der Studienverlauf 30 Leistungspunkte pro Semester deutlich unterschreitet, 

4. im Fall von Studienfach- bzw. Studiengang- oder Hochschulwechsel, 

5. vor der Wahl von Wahlpflichtmodulen bzw. vor der Wahl des Themas der Masterarbeit. 

§ 27 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 1Diese Satzung tritt am 11. Mai 2017 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die sich ab dem 

Wintersemester 2017/2018 erstmalig in diesen Studiengang einschreiben. 3Die Studieren-

den, die bereits vor Inkrafttreten dieser Satzung in den Masterstudiengang „Experimental 

Geosciences“ an der Universität Bayreuth eingeschrieben waren, gestalten ihr Studium 

nach der bisherigen Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Experimental Geo-

sciences“ an der Universität Bayreuth vom 1. August 2007 (AB UBT 2007/137), geändert 

durch Satzung vom 22. September 2016 (AB UBT 2016/061). 

(2) Die Prüfungsordnung für den Masterstudiengang „Experimental Geosciences“ an der Uni-

versität Bayreuth vom 1. August 2007 (AB UBT 2007/137), geändert durch Satzung vom 

22. September 2016 (AB UBT 2016/061), tritt vorbehaltlich der Regelung in Abs. 1 Satz 3 

außer Kraft.*) 

*) Die Änderungssatzung beinhaltet folgende Inkrafttretens-Regelung:  

 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 1. Oktober 2017in Kraft. 
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Anhang 1: Module, Leistungspunkte und Prüfungen 

1Die Prüfungsleistungen der Module ergeben sich aus § 11 Abs. 1, d. h. schriftlichen Prüfungen 

(abgekürzt: sP), mündlichen Prüfungen (mP), Referaten (R) und schriftlichen Forschungsberich-

ten (F). 2Ein Schrägstrich in der Spalte Prüfung bedeutet eine Auswahl; das Modul wird nur durch 

eine der angegebenen Prüfungsformen geprüft. 

SWS = Semesterwochenstunden, LP = Leistungspunkte 

Lehrform: V = Vorlesung, Ü = Übung, P = Praktikum 

Modulgruppe 
 
Modul 

SWS LP Prüfung 

Modulgruppe A: Experimental Methods  

Modul 1: Diffraction Methods 3 5 sP 

Modul 2: Spectroscopic Methods 3 5 sP 

Modul 3: High Pressure Experimental Techniques 3 5 sP 

Modul 4: Geochemical Thermodynamics 3 5 sP 

Modulgruppe B: Research Techniques  

Modul 5: Literature Research I 4 6 R 

Modul 6: Literature Research II 4 6 R 

Module 7: Research Practice I 20 15 F 

Module 8: Research Practice II 20 15 F 

Module 9: Research Practice III 20 15 F 

Modulgruppe C: Wahlpflichtmodule  8 - 10 11 sP/ mP 

Modulgruppe D: Masterarbeit 

Modul 11: Masterarbeit mit mündlicher Prüfung - 26 Arbeit + mP 

Modul 12: Scientific Seminar 4 6 R 
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Zu Modulgruppe C: Wahlpflichtmodule (mind. 11 LP): 

Die Auswahl der Module soll im Hinblick auf die angestrebte Vertiefung erfolgen. Module im Wahl-

pflichtbereich sollten in den ersten drei Studiensemestern belegt werden. 

Folgende Module werden speziell für den M.Sc. Studiengang Experimental Geosciences von Do-

zentinnen und Dozenten am Bayerischen Geoinstitut angeboten. 

Modul SWS LP Prüfung 

Geophysik und Geodynamik (V+Ü) 4 + 1 5 sP/mP 

Basic Physics for Experimental Geosciences (V+Ü) 2 + 2 5 sP/mP 

Crystal Chemistry of Geophysical Materials (V) 4 5 sP/mP 

Geodynamical Modelling (V+Ü) 1 + 2 3 sP/mP 

Finite Difference Methods (V+Ü) 1 + 2 3 sP/mP 

Planetary Sciences (V) 4 5 sP/mP 

Polarisationsmikroskopie (V+Ü) 1 + 2 3 sP/mP 

Elektronenmikroskopie (V+Ü) 1 + 2 3 sP/mP 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Module aus anderen Studiengängen an der Universität 

Bayreuth zu belegen. Für Prüfungen in diesen Modulen gelten die Regelungen des jeweils ver-

antwortlichen Studiengangs. 

Modul SWS LP Verantwortlicher 
Studiengang 

Experimentalphysik C (V+Ü) 8 + 4 16 B.Sc. Physik 

Einführung in Astronomie und Astrophysik I (V) 2 3 M.Sc. Physik 

Computerchemie (V+P) 2 + 8 9 M.Sc. Materialchemie 
und Katalyse (MuK) 

Feste Anorganische Materialien (V+P) 2 + 8 9 M.Sc. MuK 

Konzepte der Programmierung (V+Ü) 4 + 4 8 B.Sc. Informatik 

Rechnerarchitektur und Rechnernetze (V+Ü) 4 + 4 8 B.Sc. Informatik 

Betriebssysteme (V+Ü) 2 + 1 5 B.Sc. Informatik 

Kristallographie in der Festkörperphysik (V+Ü) 4 6 M.Sc. Physik 

Hydrosphäre (V+Ü) 4 + 1 6 B.Sc. Geoökologie 

Aquatic Geochemistry (V+Ü) 2 + 2 5 M.Sc. Environmental 
Chemistry 

Mit Zustimmung der Vorsitzenden oder des Vorsitzendes des Prüfungsausschusses können je 

nach Vertiefungsbereich andere Module oder Lehrveranstaltungen belegt werden. 
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Anhang 2: Eignungsverfahren 

1. Zweck des Eignungsverfahrens 

 1Mit dem gemäß Art. 43 Abs. 5 BayHSchG festgelegten Verfahren wird die Eignung der 

Bewerberinnen und Bewerber für das Studium im Masterstudiengang Experimental 

Geosciences (M.Sc.) an der Universität Bayreuth entsprechend § 2 Abs. 1 Nr. 3 dieser 

Satzung festgestellt. 2Eignungsparameter sind: 

1. Die sichere Beherrschung von Fachkenntnissen aus dem Erststudium in einem na-

turwissenschaftlichen Studienfach oder verwandten Disziplinen, die für das Verständ-

nis und die Analyse von Fragestellungen im Bereich Experimental Geosciences rele-

vant sind. 

2. Ein ausgeprägtes Interesse an Fragestellungen der Geochemie, Geophysik, Petrolo-

gie oder Mineralogie, sowie Reflexions- und Abstraktionsfähigkeit für das Verständnis 

eines forschungsbezogenen Studiengangs. 

3. Die Fähigkeit, die fachliche Tiefe des Faches passiv und aktiv in englischer Sprache 

zu durchdringen. 

2. Ausschuss für die Durchführung des Eignungsverfa hrens 

 Die Vorbereitung und die Durchführung des Eignungsverfahrens obliegen dem Prüfungs-

ausschuss gemäß § 4. 

3. Verfahren zur Feststellung der Eignung 

3.1 1Das Eignungsverfahren wird zweimal jährlich durchgeführt. 2Die Anträge auf Zulas-

sung zum Eignungsverfahren sind bis zum 15. Juni für den Studienbeginn zum Win-

tersemester und bis zum 15. Dezember für den Studienbeginn zum Sommersemester 

(Ausschlussfristen) auf den von der Universität Bayreuth herausgegebenen Formula-

ren an das Bayerische Geoinstitut an der Universität Bayreuth zu stellen. 3Sofern end-

gültige Unterlagen, insbesondere gemäß Nr. 3.2.2, noch nicht vorliegen, können dem 

Antrag auf Zulassung zum Eignungsverfahren vorläufige Bescheinigungen beigefügt 

werden. 

3.2 Dem vollständig ausgefüllten Antrag gemäß Nr. 3.1 Satz 2 sind beizufügen: 

3.2.1 1Eine schriftliche Begründung von maximal zwei DIN‐A4 Seiten in englischer 

Sprache für die Wahl des Masterstudiengangs Experimental Geosciences, in 

der die Bewerberin oder der Bewerber darlegt, aufgrund welcher spezifischer 
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Begabungen und Interessen sie oder er sich für den angestrebten Studiengang 

für besonders geeignet hält. 

3.2.2 1Das Bachelorzeugnis mit mindestens der Prüfungsnote „gut“ (2,5) sowie eine 

Bestätigung mit Einzelnoten über die im Studienverlauf erbrachten Prüfungs- 

und Studienleistungen. 2Wenn das Bachelorzeugnis noch nicht vorliegt, muss 

eine Bestätigung mit Einzelnoten über alle bis zum Anmeldungstermin erbrach-

ten Prüfungs- und Studienleistungen vorgelegt werden. 3Diese Leistungen müs-

sen einen Gesamtumfang von mindestens 150 ECTS-Punkten umfassen und 

die Leistungen müssen nach der Gesamtnotenberechnung mindestens der 

Note „gut“ (2,5) entsprechen. 4Das Bachelorzeugnis ist bis zum Ende des ersten 

Semesters nachzureichen 

3.2.3 Eine Aufstellung der Module des Bachelorstudiums, für die noch keine Leis-

tungsnachweise vorgelegt werden können. 

3.2.4 Ein tabellarischer Lebenslauf in englischer Sprache (maximal zwei DIN-A4 

Seite) als ergänzende Information. 

3.2.5 Ein Nachweis über fundierte Kenntnisse des Englischen gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 4 

dieser Satzung. 

3.2.7 Soweit vorhanden, Nachweise besonderer studiengangrelevanter Qualifikatio-

nen, z. B. Berufsausbildungen, Auszeichnungen wie etwa Stipendien oder 

Preise, Praktika oder Auslandsaufenthalte. 

3.2.8 Ggf. Antrag auf Nachteilsausgleich gemäß § 15 dieser Satzung. 

4. Zulassung zum Eignungsverfahren 

4.1 Die Zulassung zum Verfahren setzt voraus, dass die in Nr. 3.2 genannten Unterlagen 

form- und fristgerecht vorliegen bzw. gemäß Nr. 3.1 Satz 3 vorläufige Bescheinigun-

gen vorliegen. 

4.2 Mit den Bewerberinnen und Bewerbern, die die erforderlichen Voraussetzungen er-

füllen, wird das Eignungsverfahren (Nr. 5) durchgeführt. 

4.3 Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden, erhalten einen mit Grün-

den und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Ablehnungsbescheid; Nr. 6.1 gilt ent-

sprechend. 

5. Durchführung des Eignungsverfahrens 

5.1 1Der Ausschuss prüft auf der Grundlage der eingereichten Bewerbungsunterlagen, 

ob die Bewerberin oder der Bewerber aufgrund ihrer oder seiner nachgewiesenen 
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Qualifikation und ihrer oder seiner dargelegten spezifischen Begabungen und Fähig-

keiten für das Studium im Masterstudiengang Experimental Geosciences geeignet ist. 
2Die Bewertung erfolgt durch Dezimalnoten mit einer Stelle nach dem Komma. 3Die 

Gesamtnote der Bewertung ergibt sich aus dem arithmetischen Durchschnitt der Ein-

zelnoten der Nrn. 5.1.1 und 5.1.2. 4Dabei wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem 

Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 5No-

ten werden nach folgenden Kriterien vergeben: 

5.1.1 Schriftliche Begründung (gemäß Nr. 3.2.1) und besondere Qualifikation (gemäß 
Nr. 3.2.7) 

 1Die schriftliche Begründung mit der besonderen Qualifikation wird aus einem 
gewichteten Durchschnitt nach den untenstehenden Punkten 1 bis 3 bewertet. 
2Die Noten werden von zwei Kommissionsmitgliedern des Ausschusses unab-
hängig voneinander vergeben. 3Die Endnote der schriftlichen Begründung 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten. 

1. Sprachliche Ausdrucksfähigkeit (Gewichtung 20 %): Die Bewerberin oder 
der Bewerber ist in der Lage, sich in der englischen Sprache präzise und 
verständlich schriftlich auszudrücken. 

2. Interesse (Gewichtung 70 %): Der Zusammenhang zwischen persönli-
chen Interessen, dem Bildungshintergrund und dem forschungsbezoge-
nen Charakter sowie den Inhalten des Studiengangs kann strukturiert dar-
gestellt werden. 

3. Besondere Qualifikationen (Gewichtung 10 %): Die Bewerberin oder der 
Bewerber verfügt über einschlägige studiengangrelevante Qualifikationen 
gemäß Nr. 3.2.7. 

5.1.2 Studienleistung (gemäß Nr. 3.2.2) 
 1Die Studien- und Prüfungsleistungen des Bachelorstudiums oder eines gleich-

wertigen Studiums gemäß § 2 werden übernommen, soweit die Notensysteme 
vergleichbar sind. 2Ansonsten findet eine Umrechnung nach § 8 statt. 

5.1.3 Bewerberinnen und Bewerber, die für die Nrn. 5.1.1. und 5.1.2 eine Durch-
schnittsnote von 1,5 oder besser erreicht haben, erhalten eine Bestätigung über 
das bestandene Eignungsverfahren, die von der oder dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist. 

5.1.4 1Bewerberinnen und Bewerber, die für die Nrn. 5.1.1. und 5.1.2 eine Note von 
2,2 oder schlechter erhalten, werden am weiteren Verfahren nicht mehr betei-
ligt. 2Sie erhalten einen mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 
Ablehnungsbescheid; Nr. 6.1 gilt entsprechend. 

5.2 1Die übrigen Bewerberinnen und Bewerber mit Durchschnittsnoten zwischen 1,6 und 
2,1 für die Nrn. 5.1.1 und 5.1.2 werden zum weiteren Auswahlverfahren zugelassen. 
2Das weitere Auswahlverfahren umfasst einen schriftlichen Eignungstest sowie ein 
persönliches Eignungsgespräch. 3Die Prüfungen werden in englischer Sprache 
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durchgeführt. 4Die Termine für den schriftlichen Eignungstest sowie das Eignungsge-
spräch werden mindestens eine Woche vorher bekannt gegeben. 5Die festgesetzten 
Termine sind von der Bewerberin oder dem Bewerber einzuhalten. 6Wer zu den fest-
gesetzten Terminen nicht erscheint, gilt als abgelehnt. 7Ist die Bewerberin oder der 
Bewerber aus von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen an der Teilnahme am 
schriftlichen Eignungstest oder dem Eignungsgespräch verhindert, so wird auf be-
gründeten Antrag ein Nachtermin bis spätestens zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn 
anberaumt. 

5.2.1 1Im schriftlichen Eignungstest sind fachspezifische Kenntnisse nachzuweisen. 
2Geprüft werden geowissenschaftliche, physikalische und chemische Grund-
kenntnisse, sowie die Fähigkeit zur kritischen Analyse von Fachtexten. 3Der 
schriftliche Eignungstest wird mit einer Note nach dem Notensystem des § 16 
bewertet. 

5.2.2 1Das Eignungsgespräch in englischer Sprache ist für jede Bewerberin oder je-
den Bewerber einzeln durchzuführen. 2Das Gespräch dauert pro Bewerberin 
oder Bewerber mindestens 20 und höchstens 30 Minuten und soll zeigen, ob 
aufgrund der Vorbildung der Bewerberin oder des Bewerbers zu erwarten ist, 
dass sie oder er das Ziel des Studiengangs erreicht. 3In dem Gespräch muss 
die Bewerberin oder der Bewerber den Eindruck bestätigen, dass sie oder er 
für den Studiengang geeignet ist. 4Das Eignungsgespräch wird von zwei Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses durchgeführt. 5Das Eignungsgespräch wird 
mit einem gewichteten Durchschnitt der Einzelnoten des Notensystems des 
§ 16 nach den folgenden zwei Kriterien bewertet: 

1. Sprachliche Ausdrucksfähigkeit (Gewichtung 20 %): Die Bewerberin oder 
der Bewerber ist in der Lage, sich in der englischen Sprache präzise und 
verständlich mündlich auszudrücken. 

2. Fachliche Eignung (Gewichtung 80 %): Die Bewerberin oder der Bewer-
ber ist in der Lage, grundlegende Fragen der Geowissenschaften in an-
gemessener Weise zu analysieren und zu beantworten. 

 6Die Noten werden von zwei Mitgliedern des Prüfungsausschuss unabhängig 
voneinander vergeben. 7Die Endnote für das Eignungsgespräch ergibt sich aus 
dem Durchschnitt der beiden Einzelbewertungen. 

5.2.3 1Über den Ablauf des Eignungsgesprächs ist eine Niederschrift anzufertigen, 
aus der Tag, Zeit, Dauer und Ort des Gesprächs, die Namen der beteiligten 
Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Name der Bewerberin oder des Be-
werbers und die Beurteilung der beteiligten Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses sowie das Gesamtergebnis ersichtlich sein müssen. 2Aus der Niederschrift 
müssen die Themen des Gesprächs mit der Bewerberin oder dem Bewerber 
und die Gründe für die Bewertung ersichtlich sein. 3Die Gründe und die Themen 
können stichwortartig aufgeführt werden. 4Die Niederschrift ist von den beteilig-
ten Ausschussmitgliedern zu unterzeichnen. 
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5.2.4 1Die Endnote im Eignungsverfahren ergibt sich aus dem Durchschnitt der je-
weils einfach gewichteten Note des schriftlichen Eignungstests (Nr. 5.2.1) und 
des Eignungsgesprächs (Nr. 5.2.2) sowie der doppelt gewichteten Studien- und 
Prüfungsleistung des Bachelorstudiums (Nr. 5.1.2). 2Bewerberinnen und Be-
werber, die dabei eine Endnote von 2,0 oder besser erreicht haben, werden als 
geeignet eingestuft. 

5.2.5 1Bewerberinnen und Bewerber, die eine Endnote von 2,1 oder schlechter erzielt 
haben, sind für den Masterstudiengang Experimental Geosciences nicht geeig-
net. 2Sie erhalten einen mit Gründen und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen 
Ablehnungsbescheid; Nr. 6.1 gilt entsprechend. 

6. Mitteilung des Ergebnisses 

6.1 1Das Ergebnis des Eignungsverfahrens wird der Bewerberin oder dem Bewerber 

schriftlich mitgeteilt. 2Der Bescheid ist von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungs-

ausschusses zu unterzeichnen. 3Ein Ablehnungsbescheid ist mit Begründung und ei-

ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und von der oder dem Vorsitzenden des 

Ausschusses zu unterzeichnen. 4Im Rahmen der ihr obliegenden Aufsichtspflicht ge-

mäß Art. 20 Abs. 3 Satz 1 BayHSchG prüft die Hochschulleitung stichprobenhaft 10 % 

der erfolgten Ablehnungen; die entsprechende Anzahl der Verfahren wird der Hoch-

schulleitung durch die Ausschussvorsitzende oder den Ausschussvorsitzenden vor-

gelegt. 

6.2 Zulassungen im Rahmen des Eignungsverfahrens für den Masterstudiengang Expe-

rimental Geosciences gelten bei allen Folgebewerbungen in diesem Studiengang, so-

weit sich Inhalt und Ziel des Studiengangs nicht so wesentlich geändert haben, dass 

die Eignung für diesen Studiengang nicht mehr auf Grund der zu einem früheren Zeit-

punkt durchgeführten Eignungsverfahren nachgewiesen werden kann. 

7. Wiederholung 

7.1 Bewerberinnen und Bewerber, die den Nachweis der Eignung für den Masterstudien-
gang Experimental Geosciences nicht erbracht haben, können sich einmal erneut 
zum Eignungsverfahren anmelden. 

7.2 Bewerberinnen und Bewerber, die noch kein Bachelorzeugnis oder ein als gleichwer-
tig anerkanntes Abschlusszeugnis vorlegen können und die das Eignungsverfahren 
nicht bestanden haben, können für ein Semester immatrikuliert werden, wenn die 
Möglichkeit besteht, dass sie nach Vorlage des einschlägigen Abschlusszeugnisses 
bis zum Ende des ersten Semesters noch eine Durchschnittsnote von 1,5 gemäß 
Nr. 5.1.3 oder eine Endnote von 2,0 gemäß Nr. 5.2.4 im Eignungsverfahren  und min-
destens die Prüfungsgesamtnote „gut“ (Note 2,5) gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 1 erreichen 
können. 
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